
Vorsitzender Kolf erläutert, dass sich die Planung seit Erstellung der Vorlage nochmals dahingehend 
geändert habe, dass die überbaubaren Grundstücksflächen nunmehr bis an die Grundstücksgrenze 
heranreichen. Ein entsprechender Plan hänge aus und wird der Niederschrift angefügt. 
 


